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Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer 

20. ordentlichen hAuptverSAmmlung

Am donnerStAg, 30. April 2009, 11.00 uhr,

 

im Atrium des verwaltungsgebäudes der 

dürr Aktiengesellschaft,

otto-dürr-Straße 8, 70435 Stuttgart 

(einlass ist ab 10.00 uhr)

 

Aktiengesellschaft
mit Sitz in Stuttgart

otto-dürr-Straße 8, 70435 Stuttgart
– Wertpapierkennnummer 556 520 –

– iSin de0005565204 –
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tAgeSordnung

1.	 Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	des			

	 Lageberichts,	des	vom	Aufsichtsrat	gebilligten	Konzern-	

	 abschlusses	und	des	Konzernlageberichts	und	des	 	

	 Berichts	des	Aufsichtsrats,	jeweils	für	das	Geschäftsjahr		

	 2008,	sowie	des	erläuternden	Berichts	des	Vorstands	zu		

	 den	Angaben	nach	§§	289	Absatz	4,	315	Absatz	4	HGB		

	 für	das	Geschäftsjahr	2008

Bericht des vorstands.

2.	 	Verwendung	des	Bilanzgewinns

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im geschäftsjahr 

2008 ausgewiesenen Bilanzgewinn von eur 20.122.000,00 wie 

folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer dividende von  

 eur 0,70 je Stückaktie  

 (iSin de0005565204) 

 auf 17.300.520 Stückaktien  eur 12.110.364,00 

- vortrag auf neue rechnung eur   8.011.636,00

Bilanzgewinn   eur 20.122.000,00

3.	 	Entlastung	der	Mitglieder	des	Vorstands	für	das		

Geschäftsjahr	2008

Aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des 

vorstands entlastung zu erteilen.

4.	 	Entlastung	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	für	das		

Geschäftsjahr	2008

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern des 

Aufsichtsrats entlastung zu erteilen.
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5.	 	Bestellung	des	Abschlussprüfers	für	das	Geschäftsjahr	2009

der Aufsichtsrat schlägt vor, die ernst & Young Ag Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, 

zum Abschlussprüfer für das geschäftsjahr 2009 zu bestellen.

6.	 	Aufhebung	des	bisherigen	Genehmigten	Kapitals,		

Schaffung	eines	neuen	Genehmigten	Kapitals	und		

Satzungsänderung

nachdem das von der hauptversammlung 2006 erteilte und in  

§ 5 der Satzung geregelte genehmigte Kapital zwischenzeitlich 

teilweise ausgenutzt wurde, soll es wieder auf den gesetzlich 

zulässigen höchstbetrag erhöht werden. vorstand und Auf-

sichtsrat schlagen deshalb vor, wie folgt zu beschließen:

a)  unter Aufhebung der ermächtigung gemäß § 5 der Satzung, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das grundkapital der ge-

sellschaft bis zum 23.05.2011 um bis zu 16.106.240,00 euro  

zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wird der vorstand er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das grundkapi-

tal der gesellschaft bis zum 30.04.2014 durch Ausgabe von 

bis zu 8.650.260 neuen, auf den inhaber lautenden Stück- 

aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehr-

mals, insgesamt jedoch um höchstens 22.144.665,60 euro  

zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Ausgegeben werden  

dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose vor-

zugsaktien, deren Ausstattung (vorzugs- und mehrdividende) 

sich abschließend aus § 23 Absatz 3 der Satzung der gesell-

schaft ergibt. die ermächtigung umfasst die Befugnis, bei 

mehrmaliger Ausgabe von vorzugsaktien weitere vorzugsak-

tien auszugeben, die den früher ausgegebenen vorzugsaktien 

bei der verteilung des gewinns oder des gesellschaftsver-

mögens vorgehen oder gleichstehen. Bei der Ausgabe der 

Aktien ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. der 

vorstand kann allerdings mit Zustimmung des Aufsichtsrats



  aa) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhun-

    gen gegen Bareinlagen, die einen anteiligen Betrag  

    des grundkapitals von insgesamt zehn vom hundert  

    des grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksam- 

    werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser er- 

    mächtigung übersteigen (10%-grenze), ausschließen,  

    um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag aus- 

    zugeben, der den Börsenpreis nicht wesentlich unter- 

    schreitet (§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz); für die 

    Frage des Ausnutzens der 10%-grenze ist der Aus- 

    schluss des Bezugsrechts aufgrund anderer ermäch- 

    tigungen nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz mit  

    zu berücksichtigen; als maßgeblicher Börsenpreis  

    gilt dabei der durchschnitt der Schlusskurse der  

    Aktie der jeweiligen gattung der gesellschaft im  

    XetrA-handel der Frankfurter Wertpapierbörse  

    (oder einem vergleichbaren nachfolgesystem) wäh- 

    rend der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem  

    Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabe- 

    betrags durch den vorstand;

  bb) das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des er- 

    werbs von unternehmen, unternehmensteilen oder  

    von Beteiligungen an unternehmen ausschließen;

  cc) das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, soweit  

    es erforderlich ist, um inhabern von Wandelschuld- 

    verschreibungen bzw. optionsscheinen der gesell- 

    schaft oder ihrer Konzernunternehmen zum Zwecke  

    des verwässerungsschutzes ein Bezugsrecht auf  

    neue Aktien in dem umfang zu gewähren, wie es 

    ihnen nach Ausübung des umtauschrechts bzw.  

    optionsrechts zustehen würde;
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  dd) sofern vorzugsaktien bereits ausgegeben sind und  

    Stamm- und vorzugsaktien im verhältnis des An- 

    teils der gattungen am grundkapital ausgegeben  

    werden sollen, das Bezugsrecht der inhaber von  

    Aktien einer gattung auf Aktien der anderen gattung  

    ausschließen (so genannter gekreuzter Bezugsrechts- 

    ausschluss); und

  ee) das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge  

    ausschließen.

  der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf- 

  sichtsrats die weiteren einzelheiten für Kapitalerhöhungen  

  aus dem genehmigten Kapital festzulegen. der Auf-  

  sichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung ent- 

  sprechend dem jeweiligen umfang der erhöhung des  

  grundkapitals aus dem genehmigten Kapital zu ändern.

b) § 5 (genehmigtes Kapital) der Satzung wird wie folgt neu  

 gefasst:

 „Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts- 
 rats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.04.2014   
 durch Ausgabe von bis zu 8.650.260 neuen, auf den Inhaber 
 lautenden Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen ein- 
 malig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens  
 22.144.665,60 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Aus- 
 gegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimm- 
 rechtslose Vorzugsaktien, deren Ausstattung (Vorzugs- und  
 Mehrdividende) sich abschließend aus § 23 Absatz 3 der Sat- 
 zung der Gesellschaft ergibt. Die Ermächtigung umfasst die  
 Befugnis, bei mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere  
 Vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen Vor- 
 zugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesell - 
 schaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. Bei der Aus- 
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 gabe der Aktien ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräu- 
 men. Der Vorstand kann allerdings mit Zustimmung des Auf- 
 sichtsrats

 a) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen  
  Bareinlagen, die einen anteiligen Betrag des Grundkapitals  
  von insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals weder  
  im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der  
  Ausübung dieser Ermächtigung übersteigen (10%-Grenze),  
  ausschließen, um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag  
  auszugeben, der den Börsenpreis nicht wesentlich unter- 
  schreitet (§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz); für die Frage  
  des Ausnutzens der 10%-Grenze ist der Ausschluss des Be- 
  zugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Ab-
  satz 3 Satz 4 Aktiengesetz mit zu berücksichtigen; als maß- 
  geblicher Börsenpreis gilt dabei der Durchschnitt der Schluss- 
  kurse der Aktie der jeweiligen Gattung der Gesellschaft im  
  XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem  
  vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten fünf  
  Börsenhandelstage vor dem Zeitpunkt der endgültigen Fest- 
  legung des Ausgabebetrags durch den Vorstand;

 b) das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Erwerbs von  
  Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen  
  an Unternehmen ausschließen;

 c) das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, soweit es erfor- 
  derlich ist, um Inhabern von Wandelschuldverschreibungen  
  bzw. Optionsscheinen der Gesellschaft oder ihrer Konzern- 
  unternehmen zum Zwecke des Verwässerungsschutzes ein  
  Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,  
  wie es ihnen nach Ausübung des Umtauschrechts bzw.  
  Optionsrechts zustehen würde;
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 d) sofern Vorzugsaktien bereits ausgegeben sind und Stamm-  
  und Vorzugsaktien im Verhältnis des Anteils der Gattungen  
  am Grundkapital ausgegeben werden sollen, das Bezugs- 
  recht der Inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien der  
  anderen Gattung ausschließen (so genannter gekreuzter  
  Bezugsrechtsausschluss); und

 e) das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge aus- 
  schließen.

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats  
 die weiteren Einzelheiten für Kapitalerhöhungen aus dem Ge- 
 nehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,  
 die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang  
 der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital  
 zu ändern.“

Bericht	des	Vorstands	zu	Tagesordnungspunkt	6	gemäß		

§§	203	Absatz	2,	186	Absatz	4	Satz	2	Aktiengesetz

der vorstand beantragt unter tagesordnungspunkt 6 lit. a) aa) 

das Bezugsrecht der Aktionäre in entsprechender Anwendung 

des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz für Aktien im rechne-

rischen Betrag von bis zu zehn vom hundert des grundkapitals 

ausschließen zu dürfen, wobei die 10%-grenze insgesamt,  

also bei Zusammenrechnung mit etwaigen anderen ermächti-

gungen nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz, nicht über-

schritten werden darf. die mit der ermächtigung eröffnete 

möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss dient dem interesse 

der gesellschaft, Aktien beispielsweise an institutionelle Anle-

ger ausgeben zu können. hierdurch können neue zusätzliche 

Aktionärsgruppen im in- und Ausland gewonnen werden. die 

möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die ver-
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waltung in die lage, die sich aufgrund der jeweiligen Börsen-

verfassung bietenden möglichkeiten ohne zeit- und kosten- 

aufwendige Abwicklung eines Bezugsrechts insbesondere zu  

einer schnelleren kostengünstigeren platzierung zu nutzen.  

der vorstand wird bei Ausnutzung der ermächtigung den Aus-

gabebetrag je neuer Stückaktie so festsetzen, dass der Ab-

schlag auf den Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 3%, 

jedenfalls aber nicht mehr als 5% des dann aktuellen Börsen-

kurses der Aktien der jeweiligen gattung der gesellschaft  

beträgt. durch diese vorgabe werden die Aktionäre vor einer 

unzulässigen verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt. 

Zum erhalt ihrer Stimmrechtsquote steht den Aktionären die 

möglichkeit des Zuerwerbs über die Börse zur verfügung.

die unter tagesordnungspunkt 6 lit. a) bb) beantragte ermäch-

tigung zum Bezugsrechtsausschluss versetzt den vorstand in 

die lage, Aktien der gesellschaft kurzfristig für den erwerb von 

unternehmen oder von Beteiligungen daran zur verfügung zu 

haben. die gesellschaft wird hierdurch in die lage versetzt, im 

interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu kön-

nen. dazu zählt auch die möglichkeit, unternehmen oder Be-

teiligungen daran zur verbesserung der Wettbewerbssituation 

zu erwerben. es steht zu erwarten, dass die gegenleistung  

für einen solchen erwerb nicht in geld erbracht werden kann, 

ohne die liquidität der gesellschaft zu gefährden. die gegen-

leistung wird deshalb in vergleichbaren transaktionen häufig  

in Aktien der erwerbenden gesellschaft gewährt. die hier vor-

geschlagene ermächtigung soll der dürr Aktiengesellschaft  

die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende gelegen-

heiten zum erwerb von unternehmen oder Beteiligungen  

daran schnell und flexibel ausnutzen zu können.
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die unter tagesordnungspunkt 6 lit. a) cc) beantragte ermäch-

tigung zum Bezugsrechtsausschluss versetzt den vorstand  

in die lage, Aktien der gesellschaft an inhaber von Wandel-

schuldverschreibungen bzw. optionsscheinen zu gewähren, 

um ihnen auf diese Weise nach maßgabe der jeweiligen  

Anleihebedingungen einen Schutz vor verwässerung ein- 

zuräumen, die sie im hinblick auf ihre potenzielle künftige  

Aktionärsstellung ansonsten erfahren würden. die gewähr  

von Aktien der gesellschaft ist danach nur so weit erforder-

lich, wie den inhabern von Wandelschuldverschreibungen 

bzw. optionsscheinen nach Ausübung ihres options- bzw. 

umtauschrechts ein Bezugsrecht zustehen würde.

die unter tagesordnungspunkt 6 lit. a) dd) beantragte ermäch-

tigung zum Bezugsrechtsausschluss kommt zum tragen, falls 

in Zukunft vorzugsaktien ausgegeben werden sollten und so-

mit neben den Stammaktien eine weitere Aktiengattung exis-

tieren sollte. Sofern bei vorliegen dieser voraussetzungen wei-

tere neue vorzugs- und Stammaktien im verhältnis des Anteils 

beider gattungen am grundkapital aus genehmigtem Kapital 

geschaffen werden sollten, wird der vorstand in die lage ver-

setzt, das Bezugsrecht der Stammaktionäre auf vorzugsaktien 

und das Bezugsrecht der vorzugsaktionäre auf Stammaktien 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen (so genann-

ter gekreuzter Bezugsrechtsausschluss). mit dem Ausschluss 

des Bezugsrechts auf Aktien der jeweils anderen gattung kann 

der bisherigen Aktionärsstruktur rechnung getragen und der 

Besitzstand der Aktionärsgruppen im verhältnis zueinander 

unverändert erhalten werden.

der unter tagesordnungspunkt 6 lit. a) ee) ferner beantragte 

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht 
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die Kapitalerhöhung in einem glatten Bezugsverhältnis. dies 

erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre.  

die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossenen neuen Aktien werden entweder durch verkauf 

über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich durch  

die gesellschaft verwertet.

Soweit der Bezugsrechtsausschluss nicht in entsprechender 

Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz erfolgt, 

wird der vorstand den Ausgabebetrag der neuen Aktien unter 

Berücksichtigung der interessen der gesellschaft und ihrer Ak-

tionäre sowie des jeweiligen Zwecks angemessen festsetzen.

7.	 	Ermächtigung	zum	Erwerb	eigener	Aktien

die in der hauptversammlung am 2. mai 2008 beschlossene 

ermächtigung zum erwerb eigener Aktien läuft am 31. oktober 

2009 aus. damit die gesellschaft auch noch nach diesem Zeit-

punkt zum erwerb eigener Aktien ermächtigt ist, soll der vor-

stand unter Aufhebung der bisherigen ermächtigung erneut 

zum erwerb eigener Aktien ermächtigt werden.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschlie-

ßen:

a) der vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. oktober 2010  

 einmalig oder mehrfach, in verfolgung eines oder mehre- 

 rer Zwecke, eigene auf den inhaber lautende Stückaktien  

 der gesellschaft („Aktien“) über die Börse oder mittels   

 eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufan- 

 gebots zu erwerben.

 dabei dürfen auf die aufgrund dieser ermächtigung erwor- 

 benen Aktien zusammen mit anderen Aktien der gesell-  
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 schaft, welche die gesellschaft bereits erworben hat und  

 noch besitzt oder die ihr gemäß den §§ 71 ff. Aktiengesetz  

 zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als zehn vom  

 hundert des jeweiligen grundkapitals der gesellschaft ent- 

 fallen. die ermächtigung darf von der gesellschaft nicht  

 zum Zwecke des handels in eigenen Aktien genutzt wer- 

 den; im Übrigen liegt die Bestimmung des erwerbszwecks  

 im ermessen des vorstands. die einschränkenden Bestim- 

 mungen des § 71 Absatz 2 Aktiengesetz sind zu beachten.

 der gegenwert für den erwerb der Aktien (ohne erwerbs- 

 nebenkosten) darf im Falle des erwerbs über die Börse   

 vom Börsenkurs nicht um mehr als fünf vom hundert ab- 

 weichen. im Falle eines öffentlichen Kaufangebots an alle  

 Aktionäre darf der angebotene und gezahlte erwerbspreis  

 (ohne erwerbsnebenkosten) pro Aktie bis zu zwanzig vom  

 hundert über dem Börsenkurs liegen; mindestens muss  

 der erwerbspreis dem Börsenkurs entsprechen. Als maß- 

 geblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden rege-  

 lungen gilt dabei der mittelwert der Schlusskurse der Aktie  

 im XetrA-handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder  

 einem vergleichbaren nachfolgesystem) während der  

 letzten fünf Börsenhandelstage vor dem erwerb der Aktien  

 bzw. vor der veröffentlichung des Kaufangebots.

 erfolgt der erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an  

 alle Aktionäre, so kann das volumen des Angebots be- 

 grenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Ange- 

 bots dieses volumen überschreitet, muss die Annahme  

 nach Quoten erfolgen. eine bevorrechtigte Annahme ge- 

 ringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien  

 je Aktionär kann vorgesehen werden.
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b) der vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung  

 des Aufsichtsrats Aktien der gesellschaft, die aufgrund  

 der ermächtigung nach lit. a) oder einer früher von der   

 hauptversammlung erteilten ermächtigung nach § 71  

 Absatz 1 nr. 8 Aktiengesetz erworben werden oder wur- 

 den, über die Börse oder durch öffentliches Angebot an  

 alle Aktionäre zu veräußern. die Aktien dürfen in den bei- 

 den folgenden Fällen auch in anderer Weise und damit   

 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ver- 

 äußert werden:

 (1) Weiterveräußerung von Aktien im rechnerischen Be- 

   trag von bis zu zehn vom hundert des grundkapitals  

   gegen Zahlung eines geldbetrags, wenn der geldbe- 

   trag den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich  

   unterschreitet. Für die Frage des Ausnutzens der 10%- 

   grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund  

   anderer ermächtigungen nach § 186 Absatz 3 Satz 4  

   Aktiengesetz mit zu berücksichtigen. Als maßgeblicher  

   Börsenpreis im Sinne von Satz 1 gilt der mittelwert der  

   Schlusskurse der Aktie im XetrA-handel der Frankfur- 

   ter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren nach- 

   folgesystem) während der letzten fünf Börsenhandels- 

   tage vor der veräußerung der Aktien.
 

 (2) Begebung der Aktien als gegenleistung zum Zwecke  

   des erwerbs von unternehmen oder Beteiligungen an  

   unternehmen.

c) der vorstand wird des Weiteren ermächtigt, mit Zustim- 

 mung des Aufsichtsrats eigene Aktien, die aufgrund der  

 ermächtigung nach lit. a) oder einer früher von der haupt- 

 versammlung erteilten ermächtigung nach § 71 Absatz 1  

 nr. 8 Aktiengesetz erworben werden oder wurden, ganz  
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 oder teilweise einzuziehen, ohne dass die einziehung und  

 ihre durchführung eines weiteren hauptversammlungs- 

 beschlusses bedürfen. die einziehung hat nach § 237 Ab- 

 satz 3 nr. 3 Aktiengesetz ohne Kapitalherabsetzung in der  

 Weise zu erfolgen, dass sich durch die einziehung der An- 

 teil der übrigen Aktien am grundkapital gemäß § 8 Absatz 3  

 Aktiengesetz erhöht. der vorstand wird gemäß § 237 Ab- 

 satz 3 nr. 3, zweiter halbsatz Aktiengesetz ermächtigt, die  

 Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.

d) die ermächtigungen gemäß vorstehenden lit. b) und c)  

 können einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam  

 ausgenutzt werden.

e) mit Wirksamwerden dieser neuen ermächtigung gemäß  

 vorstehenden lit. a) bis d) endet die in der hauptversamm- 

 lung vom 2. mai 2008 beschlossene ermächtigung zum  

 erwerb eigener Aktien.

Bericht	des	Vorstands	zu	Tagesordnungspunkt	7	gemäß	§	71	

Absatz	1	Nr.	8	Satz	5	Aktiengesetz	in	Verbindung	mit	§	186	

Absatz	4	Satz	2	Aktiengesetz

der vorstand beantragt unter punkt 7 lit. b) Ziff. (1) das Be-

zugsrecht der Aktionäre in entsprechender Anwendung des  

§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz für neue Aktien im rechne-

rischen Betrag von bis zu zehn vom hundert des grundkapitals 

ausschließen zu dürfen, wobei die 10%-grenze insgesamt,  

also bei Zusammenrechnung mit etwaigen anderen ermächti-

gungen nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz, nicht über-

schritten werden darf. die mit der ermächtigung eröffnete 

möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss dient dem interesse 

der gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an institutio-

nelle Anleger verkaufen zu können. Weiterhin können hier-
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durch zusätzlich neue Aktionärsgruppen im in- und Ausland  

gewonnen werden. die möglichkeit des Bezugsrechtsaus-

schlusses versetzt die verwaltung in die lage, die sich auf-

grund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden möglich-

keiten ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines  

Bezugsrechts insbesondere zu einer schnelleren und kosten- 

günstigeren platzierung zu nutzen. der vorstand wird bei Aus-

nutzung der ermächtigung den veräußerungspreis der eigenen 

Stückaktien so festsetzen, dass der Abschlag auf den Börsen-

preis voraussichtlich nicht mehr als 3% des dann aktuellen  

Börsenkurses der Stückaktie der gesellschaft beträgt. durch 

diese vorgabe werden die Aktionäre vor einer unzulässigen 

verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt.

die unter tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziff. (2) beantragte er-

mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss versetzt den vor-

stand in die lage, ohne Beanspruchung der Börse eigene  

Aktien der gesellschaft kurzfristig für den erwerb von unter-

nehmen oder von Beteiligungen daran zur verfügung zu haben. 

die dürr Aktiengesellschaft steht national wie auch internatio-

nal weiterhin in hartem Wettbewerb zu anderen unternehmen 

und muss deshalb jederzeit in der lage sein, im interesse ihrer 

Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können, wozu es 

auch gehört, unternehmen oder Beteiligungen daran zur ver-

besserung der Wettbewerbssituation erwerben zu können. 

Beim erwerb von unternehmen oder Beteiligungen daran  

müssen nicht selten hohe gegenleistungen erbracht werden. 

diese gegenleistungen können oft nicht mehr in geld erbracht 

werden, ohne die liquidität der gesellschaft zu gefährden.  

die gegenleistungen werden deshalb häufig in Aktien der  

erwerbenden gesellschaft gewährt. die hier vorgeschlagene 

ermächtigung soll der dürr Aktiengesellschaft die notwendige 
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Flexibilität geben, um sich bietende gelegenheiten zum er-

werb von unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und 

flexibel ausnutzen zu können, insbesondere auch durch ge-

währung eigener Stückaktien.

8.	 	Satzungsänderungen	im	Vorfeld	des	Aktionärsrechte-

richtlinie-Umsetzungsgesetzes

mit dem Aktionärsrechterichtlinie-umsetzungsgesetz sollen 

noch im Jahr 2009 die Fristenregelungen und Formvorschrif-

ten für die einberufung von hauptversammlungen umfassend 

modifiziert werden. vorsorglich soll deshalb die Satzung der 

gesellschaft um regelungen bereinigt werden, die mit den  

geplanten gesetzesänderungen kollidieren könnten.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, den folgen-

den Beschluss über die Änderung der Satzung der gesellschaft 

zu fassen:

a) § 16 Absatz 2 Satz 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

b) § 17 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung  
 des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die  
 sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden  
 und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung  
 und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmel- 
 dung und der Nachweis müssen der Gesellschaft in Text- oder  
 Schriftform unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten  
 Adresse nach Maßgabe der gesetzlichen Fristvorschriften recht- 
 zeitig in deutscher oder englischer Sprache zugehen. Der Nach- 
 weis ist durch einen in Textform erstellten besonderen Nach- 
 weis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu  
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 führen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwan- 
 zigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.“

c) § 18 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt  
 werden.“

d) § 21 der Satzung wird ersatzlos gestrichen und durch fol- 

 genden platzhalter ersetzt, so dass ausschließlich die ge- 

 setzlichen Bestimmungen gelten:

 „§ 21
 (aufgehoben)“
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Unterlagen	zur	Einsicht

Ab einberufung der hauptversammlung und bis zu deren  

Ablauf sind die folgenden unterlagen über die internetseite  

der gesellschaft (www.durr.de – investor relations – hauptver-

sammlung) zur einsicht durch die Aktionäre zugänglich:

- festgestellter Jahresabschluss, gebilligter Konzernabschluss,  

 lagebericht, Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats,  

 jeweils für das geschäftsjahr 2008, sowie erläuternder Be- 

 richt des vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4,  

 315 Absatz 4 hgB für das geschäftsjahr 2008 (tagesord- 

 nungspunkt 1);

-  vorschlag des vorstands über die verwendung des Bilanz- 

 gewinns (tagesordnungspunkt 2);

- Berichte des vorstands zu den tagesordnungspunkten 6  

 und 7.

vorstehende unterlagen liegen des Weiteren ab einberufung 

der hauptversammlung und bis zu deren Ablauf in den ge-

schäftsräumen der gesellschaft (otto-dürr-Straße 8, 70435 

Stuttgart) zur einsicht durch die Aktionäre aus. Auf verlangen 

erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift 

sämtlicher vorstehender unterlagen.

Gesamtzahl	der	Aktien	und	Stimmrechte	im	Zeitpunkt	der		

Einberufung	der	Hauptversammlung
 

das grundkapital der gesellschaft beträgt 44.289.331,20 euro 

und ist in 17.300.520 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie ge-

währt eine Stimme. die gesamtzahl der Aktien und Stimm-

rechte im Zeitpunkt der einberufung der hauptversammlung 

beträgt damit 17.300.520.



18

Teilnahme	an	der	Hauptversammlung

Zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt,  

die sich gemäß § 17 der Satzung rechtzeitig bei der gesell-

schaft angemeldet und ihre Berechtigung zur teilnahme an 

der hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nachgewiesen haben. die Anmeldung bedarf der text- oder 

Schriftform und muss in deutscher oder englischer Sprache 

abgefasst sein.

der nachweis über die Berechtigung zur teilnahme an der 

hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist 

durch einen in text- oder Schriftform erstellten besonderen 

nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende institut 

zu führen. der besondere nachweis des Anteilsbesitzes durch 

das depotführende institut muss in deutscher oder englischer 

Sprache abgefasst sein, sich auf den Beginn des 9. April 2009 

(0.00 uhr) beziehen und muss der gesellschaft ebenso wie die 

Anmeldung unter der nachstehenden Adresse spätestens bis 

zum Ablauf des 23. April 2009 (24.00 uhr) zugehen:

dürr Aktiengesellschaft

c/o deutsche Bank Ag

– general meetings –

postfach 20 01 07

60605 Frankfurt am main

telefax: +49 (0)69 12012-86045

e-mail: Wp.hv@Xchanging.com
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Stimmrechtsausübung	durch	Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht selbst an der hauptversammlung teilneh-

men können oder wollen, können ihr Stimmrecht unter ent-

sprechender vollmachterteilung durch einen Bevollmächtig- 

ten, auch durch eine vereinigung von Aktionären, ausüben  

lassen. vollmachten sind in schriftlicher Form oder per tele- 

fax zu erteilen. ein Formular, von dem bei der vollmachtertei-

lung gebrauch gemacht werden kann, wird den Aktionären  

zusammen mit der eintrittskarte zur hauptversammlung über-

mittelt. das Formular wird auf verlangen auch jedem Aktionär 

unverzüglich und kostenlos übermittelt. das verlangen ist zu 

richten an:

 dürr Aktiengesellschaft

 rechtsabteilung

 otto-dürr-Straße 8

 70435 Stuttgart

 telefax: +49 (0)711 136-1473

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein  

anderer der in § 135 Aktiengesetz diesen gleichgestellten 

rechtsträger bevollmächtigt werden soll, bedarf – in Ausnah-

me zu vorstehendem grundsatz – die vollmacht weder nach 

dem gesetz noch nach der Satzung der gesellschaft einer be-

stimmten Form. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen 

Fällen die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die  

diesen gleichgestellten rechtsträger, die bevollmächtigt wer-

den sollen, möglicherweise eine besondere Form der vollmacht 
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verlangen, weil sie nach § 135 Aktiengesetz die vollmacht nach-

prüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut,  

eine Aktionärsvereinigung oder einen anderen der in § 135 Ak-

tiengesetz diesen gleichgestellten rechtsträger bevollmächtigen 

möchten, sollten sich deshalb mit diesen über ein mögliches 

Formerfordernis für die vollmacht abstimmen.

die gesellschaft bietet ihren Aktionären – wie bisher auch 

schon – an, einen von der gesellschaft benannten weisungs-

gebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der hauptver-

sammlung zu bevollmächtigen. der weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf 

der grundlage der von den Aktionären erteilten Weisungen  

aus. die Aktionäre, die dem von der gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter eine vollmacht erteilen wollen, benöti-

gen hierzu eine eintrittskarte zur hauptversammlung. die  

vollmachten müssen schriftlich oder per telefax erteilt wer-

den. ein Formular für die vollmachterteilung und weitere  

informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der ein-

trittskarte zur hauptversammlung übermittelt.

Anfragen,	Anträge	und	Wahlvorschläge	von	Aktionären

Anfragen zur hauptversammlung bitten wir nur an folgende 

Adresse der gesellschaft zu richten:

dürr Aktiengesellschaft

rechtsabteilung

otto-dürr-Straße 8

70435 Stuttgart

telefax: +49 (0)711 136-1473
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dies ist auch die Adresse, an die ergänzungsanträge (§ 122  

Absatz 2 Aktiengesetz), gegenanträge (§ 126 Aktiengesetz) und 

Wahlvorschläge (§ 127 Aktiengesetz) von Aktionären über- 

sandt werden müssen; anderweitig adressierte ergänzungsan-

träge, gegenanträge und Wahlvorschläge können nicht be- 

rücksichtigt werden. Wir werden eventuelle ergänzungsan- 

träge, die rechtzeitig (vgl. § 124 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz) 

unter vorstehend genannter Adresse eingehen, bekannt  

machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. 

Wir werden ferner eventuelle gegenanträge oder Wahlvor-

schläge, die rechtzeitig (vgl. §§ 126 Absatz 1 Satz 1, 127 Satz 1 

Aktiengesetz) unter vorstehend genannter Adresse eingehen, 

im internet (unter www.durr.de – investor relations – haupt-

versammlung) zugänglich machen, sofern sie den gesetz- 

lichen Anforderungen genügen. etwaige Stellungnahmen der 

verwaltung werden ebenfalls unter dieser internetadresse zu-

gänglich gemacht.

Stuttgart, im märz 2009

dürr Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart

– der vorstand –
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AnFAhrt
dürr Aktiengesellschaft, otto-dürr-Straße 8, 70435 Stuttgart

richtung
S-Feuerbach

B10
A81

B10

B10

B27

B10/B27

richtung 
Schwieberdingen

richtung
heilbronn

richtung 
AK leonberg

richtung
Korntal

 nordseestraße

        otto-dürr-Straße
Pp

S
haltestelle
neuwirtshaus 
(porscheplatz)

richtung 
S-Stadtmitte

Strohgäustraße

A
destraß

e

Schw
ieberdinger Straße

Ausfahrt 
S-Zuffenhausen

Ausfahrt
S-Stammheim

richtung 
ludwigsburg

h
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mit dem pK W	

ANfAHrT	VoN	dEr	AUToBAHN

A 81 Ausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen, B 10 richtung Stuttgart, 
erste Ausfahrt rechts richtung Stuttgart-Zuffenhausen  
(Schwieberdinger Straße), bis zum Kreisverkehr, dort erste 
Straße rechts (otto-dürr-Straße), nach ca. 400 meter rechts 
einfahrt in das dürr-gelände. Ausgeschilderte Besucherpark-
plätze finden Sie rechter und linker hand des dürr-Firmenge-
bäudes.

ANfAHrT	VoN	STUTTGArT-MiTTE 
Folgen Sie der heilbronner Straße über den pragsattel rich-
tung Zuffenhausen. in Zuffenhausen die erste Straße links 
(Frankenstraße), an der zweiten Ampel rechts (Schwieberdin-
ger Straße). im Kreisverkehr bei porsche nehmen Sie die dritte 
Straße rechts (otto-dürr-Straße), nach ca. 400 meter rechts 
einfahrt in das dürr-gelände. Ausgeschilderte Besucherpark-
plätze finden Sie rechter und linker hand des dürr-Firmenge-
bäudes.

mit öFFentlichen verKehrSmitteln

ANfAHrT	VoM	HAUPTBAHNHof	STUTTGArT

S 6 richtung Weil der Stadt, haltestelle neuwirtshaus  
(porscheplatz), otto-dürr-Straße entlang, Fußweg zum haupt-
eingang über den mitarbeiterparkplatz.

ANfAHrT	VoM	fLUGHAfEN	STUTTGArT

S 3 richtung Backnang, umstieg hauptbahnhof Stuttgart, S 6 
richtung Weil der Stadt, haltestelle neuwirtshaus (porsche-
platz), otto-dürr-Straße entlang, Fußweg zum haupteingang 
über den mitarbeiterparkplatz.

BUS

linie 52 – haltestelle Borkumstraße (neuwirtshaus-Siedlung)

richtung
S-Feuerbach

B10
A81

B10

B10

B27

B10/B27

richtung 
Schwieberdingen

richtung
heilbronn

richtung 
AK leonberg

richtung
Korntal

 nordseestraße

        otto-dürr-Straße
Pp

S
haltestelle
neuwirtshaus 
(porscheplatz)

richtung 
S-Stadtmitte

Strohgäustraße

A
destraß

e

Schw
ieberdinger Straße

Ausfahrt 
S-Zuffenhausen

Ausfahrt
S-Stammheim

richtung 
ludwigsburg

h
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FinAnZKAlender 2009 

28.04.2009 Zwischenbericht  

  über das erste Quartal 2009

30.04.2009 hauptversammlung, 

  Stuttgart 

06.08.2009 halbjahresfinanzbericht 2009 

05.11.2009 Zwischenbericht  

  über die ersten neun monate 2009


